
Fraktion im Kreistag

des Landkreises NEenburR/Wese

Landkrels Nienburg/Weser
Herrn Landrat Detlev Kohlmeif

Kreishaus am Schtoßplatz
31582 Nienburg
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Anderungsantrag zur Vorlage 2018/051
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23.Februar 2018

Sehr geehrter Herr Landrat Kohlmeier,

die FDP-Kreistagsfraktion beantragt hiermit die Änderung der Beschlussvorlage
2018/051 (Förderschule Lernen/ FÖS LE) mit dem Ziel der Fortführung der beiden
Förderschulen Lernen in Hoya und Rehburg.
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Der neue Beschlussvorschlag soll lauten:

Der Kreistag Nienbürg spricht sich auf der Grundlage des Gesetzentwurfs zur Än-
derung des Niedersächsischen Schulgesetzes (Drucksache 18/168) für eine Fort-
führung der Förderschule Lernen an den Standorten Hoya und Rehburg und die
Gewährung eines Bestandsschutzes bis 2028 aus. Damit können weiterhin entspre-
chend des Bedarfs und der Nachfrage Schülerinnen und Schüler in den fünften
und sechsten Jahrgang der Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen eingeschult
werden.

Es ist zudem schnellstmöglich darüber zu entscheiden, wie die Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigten der in Frage kommenden Kinder sinnvoll über die Möglichkeit
der Einschulung an der Förderschule Lernen informiert werden können. Gleichzei-
tig ist die Entscheidung dieser Eltern zeitnah abzufragen/ um eine entsprechende
Bedarfsplanung zu erstellen.

Darüber hinaus soll die Kreisverwaltung ein inklusives regionales Konzept zusam-
men mit den Förderschulen Lernen in Hoya und Rehburg auf der Basis des Konzep-
tes für Schwerpunktschulen entwickeln. Dieses Konzept berücksichtigt die pädago-
gischen Konzepte der einzelnen Schulen und beinhaltet konkrete Planungen, wie
der Übergang in das inklusive Schulsystem gestaltet wird.



Begründung;

In der Koalitionsvereinbarung für die laufende Legislaturperiode des Nledersächsi-
sehen Landtages "Gemeinsam für ein modernes Niedersachsen" haben CDU und
SPD festgeschrieben, dass auf Antrag des Schulträgers und entsprechend des Be-
darfs und der Nachfrage, Schülerinnen und Schüler wieder in den fünften bzw.
sechsten Jahrgang einer Förderschule Lernen eingeschult werden können.

Den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten von Kindern mit festgestelltem sonderpä-
dagogischen Unterstützungsbedarf Lernen soll eine wirkliche Wahlfreiheit über die
künftige Beschulung und den weiteren Bildungsweg ihres Kindes gegeben werden.
Dazu müssen die Eltern selber entscheiden können, ob ihre Kinder die inklusive

Regelklasse an einer weiterführenden allgemeinbildenden Schule oder eine Klasse
in einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen besuchen.

Wenn Eltern für ihre Kinder eine Beschulung In einer Förderschule Lernen aufgrund
der deutlich kleineren Lerngruppen und der Expertise der pädagogischen Fach-
kräfte wünschen, soll das auch ermöglicht werden.

Entscheidend für einen erfolgreichen Schülbesuch und das individuelle Kindeswohl
ist Insbesondere für die Schülerinnen und Schüler mit dem Unterstützungsbedarf
Lernen eine bedarfsgerechte Unterstützung sowie eine gute und vertraute Bezie-
hung zu den Lehrkräften und dem weiteren pädagogischen Betreuerstab in der
Schule, für die es in den Lerngruppen der Förderschule bessere Voraussetzungen
gibt als in den größeren Regelschulklassen.

Es wird erwartet, dass die Landesregierung den Landkreis bei der Umsetzung der
Weiterführung der Förderschule Lernen unterstützen wird.

Die FDP-Kreistagsfraktion beantragt neben der Beratung im Ausschuss für die all-
gemein bildenden Schulen am 06.03.2018 auch eine Beratung des vorliegenden
(Änderungs-)Antrages in der nächsten Sitzung des Kreistages am 16.03.2018 um
den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und den Eltern schnellstmöglich
Planungsslcherheit zu geben.

Mit freundlichen Grüßen
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